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K R E I S S C H R E I B ÈN 3/99 

Weĝ eitung 1998 "Mdiorationen im Einklang mit Natur und Landschaft" 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die im Titel genannte Wegleitung vmrde unter Federfiihrung der Fachgruppe Kultur- und 
Vermessungsingenieure des SIA in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt, Wald 
und Landschaft (BUWAL), dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) und einer interdiszi
plinären Arbeitsgruppe von einem Konsortium eines Ingenieur- und eines Ökologiebüros 
ausgearbeitet. 

Im Gegensatz zur Wegleitung 1983 "Natur- und Heimatschutz bei Meliorationen" soll die 
neue Wegleitung nicht Konflikte aufzeigen, sondern Gemeinsamkeiten darstellen. Es v^rde 
deshalb sehr viel Wert auf die Dokumentation mit guten Beispielen aus verschiedenen Re
gionen der Schweiz gelegt. Diese Beispiele sollen dazu anregen, eigene Projekte interdiszi
plinär anzugehen und nach Möglichkeit einen breiten Konsens für die zu treffenden Mass
nahmen zu suchen. 

Zur Frage der Rechtsgrundlagen gibt Kapitel B der Arbeitshilfen (Seite 62) Auskunft. Bei 
Dmcklegung der Wegleitung waren die Verordnungen zum neuen Landwirtschaftsgesetz 
noch in Ausarbeitung, weshalb zwar der Titel, nicht aber das Datum der Inkraftsetzung und 
die SR-Nummer angegeben werden konnten. Im Bereich des Natur- und Heimatschutzes 
vioirden nur diejenigen Inventare aufgeführt, welche bereits in Kraft sind. Inventare, welche 
sich in Ausarbeitung befmden, wurden nicht aufgeführt; sie sind nach Art. 3 NHG zu be
rücksichtigen (z.B. Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS). 
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Nach der sehr gut besuchten gesamtschweizerischen Präsentation der Wegleitung in Frei
burg am 24. September 1998 sehen die Berufsverbände weitere regionale Aktivitäten zur 
Umsetzung der Wegleitung vor. Die erste Tagung findet in Yverdon statt, weitere auch in 
der Deutschschweiz. Koordinator ist André Eisenring, Les Noyers, 1375 Penthéréaz, Tel. 
021 / 881,64 62, Fax 021 / 316 64 58, e-mail: andre.eisenring@SAF.vd.ch . Die 
PR-Gruppe Vermessung / Kulturtechnik. Schweiz unterstützt die Veranstaltungen mit Pres
searbeit (Kontakt: Th. Glatthard, Museggsh-asse 31, 6004 Luzem, Tel/Fax 041 / 410 22 67, 
e-mail thomas;glatthard@swissonline;ch). Ein Engagament Ihres Amtes zur weiteren Ver
breitung der Wegleitung ist sehr willkommen. 

Wir-freuen uns,. Ihnen ein Exemplar der Wegleitung "Meliorationen im Einklang mit Natur 
und Landschaft" zuzustellen und v^nschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung in Ihren 
Projekten. 

Mit freundlichen Grüssen 

BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT 
AbteUung Strukturverbesseningen 

-f 
F. Helbling. Abteilungschef 

Kopie(n): SIA-FKV, SWK, BUWAL 

Beilage: Wegleitung 1998 "Meliorationen im Einklang mit Natur und Landschaft" 


